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Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler
am Trifels, Dernbach, Eußerthal, Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg,

Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Verantwortlich für den Text: Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Telefon (0 63 46) 30 10

Amtsblatt des Landkreises Südli-
che Weinstraße 
Jahrgang Nummer Datum
2009 24 20.07.2009

I N H A L T
Öffentliche Bekanntmachung

über die Festsetzung des Wahl-
tages und des Tages einer 

etwaigen Stichwahl
für die Wahl des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters
der Ortsgemeinde Niederhor-

bach (Landkreis Südliche 
Weinstraße)

Ö F F E N T L I C H E  
B E K A N N T M A C H U N G

über die Festsetzung des Wahl-
tages und des Tages einer etwai-
gen Stichwahl für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters
der Ortsgemeinde Niederhor-
bach  (Landkreis Südliche Wein-
straße)
Gemäß § 60 Abs. 2 Kommunal-
wahlgesetz (KWG) in der Fassung
vom 
07. September 1982 (GVBl. S.
369), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 26. No-
vember 2008 (GVBl. S. 294) BS
2021-1 wird hiermit durch die
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße als die nach § 118 Abs. 1
Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz (GemO) zuständige Auf-
sichtsbehörde als Wahltag für die
Wahl des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Ortsgemeinde Nie-
derhorbach
Sonntag, der 27. September
2009 festgesetzt.
Die Wahl wird erforderlich, weil der
bisherige Bürgermeister, Herr Karl
Walter, mit Schreiben vom
16.07.2009 seine Entlassung aus
dem Ehrenamt des Ortsbürger-
meisters zum 31.07.2009 bean-
tragt hat und die Entlassungsur-
kunde am 20. Juli 2009 ausgehän-
digt wurde. Gemäß § 53 Abs. 5 Ge-
meindeordnung Rheinland-Pfalz in
der derzeit gültigen Fassung soll
die Wahl des Bürgermeisters spä-
testens drei Monate nach Freiwer-

den der Stelle erfolgen.
Als Tag einer etwa notwendig wer-
denden Stichwahl nach § 65 Kom-
munalwahlgesetz (KWG) wird hier-
mit gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KWG
Sonntag, der 11.Oktober 2009
bestimmt.
76829 Landau i. d. Pfalz, den 20.
Juli 2009
Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße
gez.
Theresia Riedmaier
Landrätin

Bekanntmachung Nr. 15/2009
der Ortsgemeinde Dernbach 

in der Verbandsgemeinde Annwei-
ler am Trifels

H A U P T S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Dernbach

in der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels
vom 21. Juli 2009

Der Gemeinderat hat auf Grund
der §§ 24 und 25 Gemeindeord-
nung (GemO), der §§ 7 und 8 der
Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung
(GemODVO) und des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwand-
sentschädigung kommunaler Eh-
renämter (KomAEVO) die folgen-
de Hauptsatzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Öffentliche Bekanntmachun-
gen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachun-
gen der Ortsgemeinde Dernbach
erfolgen in folgender Wochenzei-
tung: "Trifels-Kurier".
Darüber hinaus erfolgen die öffent-
lichen Bekanntmachungen im In-
ternet unter der 
Adresse "http://www.vg-annwei-
ler.de."
(2) Karten, Pläne oder Zeichnun-
gen und damit verbundene Texte
oder Erläuterungen können abwei-
chend von Absatz 1 durch Ausle-
gung in einem Dienstgebäude der
Verbandsgemeindeverwaltung in
Annweiler am Trifels, Meßplatz 1,

zu jedermanns Einsicht während
der Dienststunden bekannt ge-
macht werden. In diesem Fall ist
auf Gegenstand, Ort (Gebäude
und Raum), Frist und Zeit der Aus-
legung spätestens am Tage vor
dem Beginn der Auslegung durch
öffentliche Bekanntmachung in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Die Auslegungsfrist beträgt minde-
stens sieben volle Werktage. Be-
steht an dienstfreien Werktagen
keine Möglichkeit der Einsichtnah-
me, so ist die Auslegungsfrist so
festzusetzen, dass an mindestens
sieben Tagen Einsicht genommen
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift
eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine be-
sonderen Bestimmungen gelten,
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der
Sitzungen des Ortsgemeinderats
werden durch Aushang an den Be-
kanntmachungstafeln, sofern eine
rechtzeitige Bekanntmachung
gemäß Abs. 1 nicht mehr möglich
ist, wie folgt bekannt gemacht:
Posthaltestelle Ortsmitte
(5) Dringliche Sitzungen im Sinne
von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO
des Gemeinderates oder eines
Ausschusses werden abweichend
von Absatz 1 durch Aushang an
den Bekanntmachungstafeln, de-
ren Standorte in Absatz 4 aufge-
führt sind, bekannt gemacht, so-
fern eine rechtzeitige Bekanntma-
chung gemäß Absatz 1 nicht mehr
möglich ist.
(6) Kann wegen eines Naturereig-
nisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschrie-
bene Bekanntmachungsform nicht
angewandt werden, so erfolgt in
unaufschiebbaren Fällen die öf-
fentliche Bekanntmachung durch
Aushang an den Bekanntma-
chungstafeln, die in Absatz 4 auf-
geführt sind. Die Bekanntmachung
ist unverzüglich nach Beseitigung
des Hindernisses in der vorge-
schriebenen Form nachzuholen,
sofern nicht der Inhalt der Be-
kanntmachung durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.
(7) Sonstige Bekanntgaben erfol-
gen gemäß Absatz 1, sofern nicht
eine andere Bekanntmachungs-
form vorgeschrieben ist.

§ 2
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid
Die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde können nach Maßgabe
des § 17 a GemO einen Bürge-
rentscheid beantragen.
§ 3
Ausschüsse des Gemeindera-
tes
(1) Der Gemeinderat bildet folgen-
den Ausschuss:
1. Rechnungsprüfungsausschuss
(2) Der Ausschuss gemäß Absatz
1 hat 3 Mitglieder und für jedes Mit-
glied 1 Stellvertreter.
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse
werden aus der Mitte des Gemein-
derates gewählt.
§ 4
Übertragung von Aufgaben des
Gemeinderates auf den Bürger-
meister
Auf den Bürgermeister wird die
Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen:
1. Verfügung über Gemeindever-
mögen der Gemeinde bis zu einer
Wertgrenze von 
1.000 Euro zzgl. gesetzliche Mehr-
wertsteuer im Einzelfall.
2. Vergabe von Aufträgen und Ar-
beiten im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel bis  zu einer Wert-
grenze von 1.000,-.Euro zzgl. ge-
setzliche Mehrwertsteuer im Ein-
zelfall.
3. Aufnahme von Krediten nach
Maßgabe der Entscheidungen des
Gemeinderates.
4. Gewährung von Zuwendungen
im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel nach 
Maßgabe allgemeiner Grundsätze
und Richtlinien des Gemeindera-
tes.
5. Stundung gemeindlicher Forde-
rungen bis zu einem Betrag von
1.000,- Euro im Einzelfall und Nie-
derschlagung gemeindlicher For-
derungen.
6. Einvernehmen in den Fällen des
§ 14 Abs. 2, § 31 und § 33 BauGB
und in den Fällen des § 34 BauGB,
wenn durch das Bauvorhaben die
Grundzüge der städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung nicht
berührt werden.
7. Entscheidung über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.

8. Die gemeindliche Vertretung der
Mitgliedschaftsrechte in der Jagd-
genossenschaftsversammlung.
Sonstige besondere gesetzliche
Zuständigkeitsbestimmungen blei-
ben unberührt.
§ 5
Beigeordnete
(1) Die Gemeinde hat 1 Beigeord-
nete/n.
§ 6
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen
baren Auslagen und der sonstigen
persönlichen Aufwendungen er-
halten die Gemeinderatsmitglieder
für die Teilnahme an Sitzungen des
Gemeinderates eine Entschädi-
gung nach Maßgabe der Absätze
2 bis 5.
(2) Die Entschädigung wird ge-
währt in Form eines monatlichen
Durchschnittssatzes in Höhe von
5,- Euro.Der Jahresbetrag des mo-
natlichen Durchschnittssatzes wird
um 
50 v.H. gekürzt, wenn das Ge-
meinderatsmitglied an mindestens
der Hälfte der in diesem Jahr statt-
gefundenen Gemeinderatssitzun-
gen ohne triftigen Grund nicht teil-
genommen hat oder von der Teil-
nahme ausgeschlossen war.
(3) Neben der Entschädigung nach
Absatz 2 werden keine Fahrtko-
sten für Fahrten zwischen Wohn-
ort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach
Absatz 2 wird nachgewiesener
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt;
er umfasst bei Arbeitnehmern
auch die entgangenen tariflichen
und freiwilligen Arbeitgeberleistun-
gen sowie den Arbeitgeberanteil
zu den gesetzlichen Sozialversi-
cherungsbeiträgen. Verdienstaus-
fall wird auf Antrag in Form eines
Durchschnittssatzes ersetzt, des-
sen Höhe vom Gemeinderat fest-
gesetzt wird. Personen, die einen
Lohn- oder Verdienstausfall nicht
geltend machen können, denen
aber im häuslichen Bereich ein
Nachteil entsteht, der in der Regel
nur durch das Nachholen ver-
säumter Arbeit oder durch die In-
anspruchnahme einer Hilfskraft
ausgeglichen werden kann, erhal-
ten einen Ausgleich entsprechend
den Bestimmungen des Satzes 2.

STÖRUNGSDIENSTE IM VERBANDSGEMEINDEBEREICH

Tel.:
Fax:

sowie

0 173/4 63 80 91

bei Störmeldungen:

Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

Saarlandstr. 13 in Annweiler am Trifels:

· Energie Südwest AG, Landau - Gasversorgung
bei Störmeldungen: Tel.: 0 63 41/28 90 - für die Gemeinde Albersweiler

bei Störmeldungen: Tel.: 0 62 33/60 40
für die Stadt Annweiler am Trifels und den Stadtteil Annweiler-Queichhambach

· Verbandsgemeindewerke - Abwasserbeseitigung

Mobil-Telefon: 0 173/3 71 20 68
Kläranlage Annweiler am Trifels: Tel.: 0 63 46/28 22
Nach Dienstschluß bei Störmeldungen:

· Pfalzgas - Gasversorgung0 63 46/30 09-0
0 63 46/30 09-40

Mobil-Telefon:

Tel.: 0 63 96/9 21 30Bezirksstelle Hinterweidenthal

· Stadtwerke - Elektrizitäts- und Wasserversorgung

· Pfalzwerke - Stromversorgung

· Verbandsgemeindewerke - Wasserversorgung
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(5) Neben der Aufwandsentschä-
digung erhalten die Gemeinderats-
mitglieder für Dienstreisen Reise-
kostenvergütung nach den Bestim-
mungen B des Landesreisekosten-
gesetzes.
§ 7
Aufwandsentschädigung für
Mitglieder von Ausschüssen
Der nachgewiesene Verdienstaus-
fall wird nach Durchschnittssätzen
ersetzt, deren Höhe vom Rat fest-
gesetzt wird. Der Lohnausfall ist
durch eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers nachzuweisen.
§ 8
Aufwandsentschädigung des
Ortsbürgermeisters
Der Ortsbürgermeister erhält eine
Aufwandsentschädigung gemäß §
12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.
§ 9
Aufwandsentschädigung der
Beigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete
erhalten für den Fall der Vertretung
des Ortsbürgermeisters eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe der
Aufwandsentschädigung des Orts-
bürgermeisters nach § 12 Abs. 1
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Ver-
tretung des Ortsbürgermeisters
nicht für die Dauer eines vollen Mo-
nats, so beträgt sie für jeden Tag
der Vertretung ein Dreißigstel des
Monatsbetrags der dem Ortsbür-
germeister zustehenden Aufwand-
sentschädigung. Erfolgt die Vertre-
tung während eines kürzeren Zeit-
raums als einen vollen Tag, so be-
trägt die Aufwandsentschädigung
die Hälfte des Tagessatzes nach
Satz 2. Eine nach Absatz 2 ge-
währte Aufwandsentschädigung
ist anzurechnen.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete,
die nicht Mitglied des Verbandsge-
meinderates sind, jedoch in Vertre-
tung des Ortsbürgermeisters an
Sitzungen des Verbandsgemein-
derates teilnehmen und denen kei-
ne Aufwandsentschädigung nach
dem Absatz 1 gewährt wird, erhal-
ten für die Teilnahme an diesen Sit-
zungen von der Ortsgemeinde ei-
ne Aufwandsentschädigung. Sie
beträgt je Sitzung die Hälfte des
Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz
2, mindestens jedoch 11,20 Euro.
Entsprechendes gilt für die Teil-
nahme an Besprechungen des
Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde mit den Ortsbürgermei-
stern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.
(3) Sofern nach den steuerrechtli-
chen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem
Pauschsteuersatz möglich ist, wird
die pauschale Lohnsteuer von der
Gemeinde getragen. Die pauscha-
le Lohnsteuer und pauschale So-
zialversicherungsbeiträge werden
auf die Aufwandsentschädigung
nicht angerechnet.
§ 10
Aufwandsentschädigung für
Feldgeschworene
(1) Die Feldgeschworenen erhal-
ten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegän-
ge eine Entschädigung, die nach
Stunden bemessen wird; die Zei-
ten für die Wegstrecken vom
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und
zurück werden berücksichtigt. Die
Entschädigung beträgt 10,- Euro
je Stunde. Angefangene halbe
Stunden sind mit der Hälfte des

Stundensatzes zu entschädigen.
(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 11
Aufwandsentschädigung für Eh-
renbeamte
(1) Ehrenbeamte der Gemeinde,
die keine Aufwandsentschädigung
nach besonderen gesetzlichen
Vorschriften erhalten, erhalten ei-
ne Entschädigung, die nach Stun-
den bemessen wird. Die Entschä-
digung beträgt 10,00 Euro je Stun-
de.
(2) § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 12 
Aufwandsentschädigung für
weitere Ehrenämter
(1) Die Mitglieder und Hilfskräfte
der Wahl- und Abstimmungsvor-
stände erhalten eine pauschalier-
te Abgeltung ihres baren Aufwan-
des in der Form eines Erfri-
schungsgeldes (§ 10 Abs. 2 Bun-
deswahlordnung (BWO) und § 10
Abs. 2 Europawahlordnung
(EWO). Finden an einem Wahltag
mehrere Wahlen und Abstimmun-
gen gleichzeitig statt, so wird das
Erfrischungsgeld nur einmal ge-
währt.
(2) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 13
Inkrafttreten
(1) Die Hauptsatzung tritt am 20.
Juli 2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 28. September 2004
außer Kraft.
76857 Dernbach, 21. Juli 2009
Ortsgemeinde Dernbach
Ausgefertigt:
Harald Jentzer
Ortsbürgermeister
Hinweis
Zu der Bekanntmachung der vor-
stehend abgedruckten Satzung
wird nach § 24 Absatz 6, Satz 4 der
Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) auf folgendes hinge-
wiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO zustande gekom-
men sein, gilt sie ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder je-
mand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Meßplatz 1, 76855
Annweiler am Trifels unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
76855 Annweiler am Trifels, 22.
Juli 2009
Verbandsgemeindeverwaltung
Lehnberger
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG 
Nr. 14/2009 

der Ortsgemeinde Waldrohbach 
in der Verbandsgemeinde 

Annweiler am Trifels
Prüfung der Jahresrechnung
2007 und Erteilung der Entla-
stung gem. § 114 GemO der
Ortsgemeinde Waldrohrbach
In seiner Sitzung am 3. Juni 2009
hat der Ortsgemeinderat Wal-
drohrbach folgenden Entlastungs-
beschluss gefasst:
2 Beschlussfassung der Jahres-
rechnung 2007 und Erteilung
der Entlastung gem. § 114 Ge-
mO
Ortsbürgermeister Kempf übergab
hierzu das Wort an den Vorsitzen-
den des Rechnungsprüfungsaus-
schusses, Ratsmitglied Edmund
Jung. Da keine Beanstandungen
festgestellt werden konnten, stell-
te er den Antrag, gemäß § 114 Ge-
meindeordnung dem Ortsbürger-
meister und den Ortsbeigeordne-
ten sowie dem Bürgermeister und
den Beigeordneten der Verbands-
gemeinde Annweiler am Trifels die
Entlastung zu erteilen. Der Ge-
meinderat beschloss einstimmig
die Jahresrechnung 2007 und er-
teilte dem Ortsbürgermeister und
den Beigeordneten sowie dem
Bürgermeister und den Beigeord-
neten der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels die Entlastung
gem. § 114 GemO. Ortsbürgermei-
ster Werner Kempf sowie Erster
Beigeordneter Michael Halde wa-
ren gem. § 22 GemO von der Be-
ratung und Beschlussfassung aus-
geschlossen und nahmen im
Zuhörerraum Platz. Dieser Be-
schluss wird hiermit gem. § 114
Abs. 2 Satz 1 GemO bekannt ge-
macht. Die Jahresrechnung 2007
der Ortsgemeinde Waldrohrbach
wird gem. § 114 Abs. 2 Satz 2 Ge-
mO in der Zeit vom 31.07.2009 bis
einschließlich 11.08.2009 im Rat-
haus der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels, Messplatz 1, Zim-
mer 210, zur Einsichtnahme öf-
fentlich ausgelegt.
76857 Waldrohrbach,
21. Juli 2009
Kempf 

Ortsbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
Nr. 23/2009

der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde 

Annweiler am Trifels
Bekanntmachung über das In-
krafttreten des Bebauungspla-
nes "Bei der Kapelle" 
2. Änderung gem. § 13  Bauge-
setzbuch (BauGB) der Ortsge-
meinde Wernersberg (§ 10
BauGB i.V.m. § 88 Landesbau-
ordnung)
Der Ortsgemeinderat Werners-
berg hat in seiner Sitzung vom
06.05.2009 den Bebauungsplan

"Bei der Kapelle" 2. Änderung  als
Satzung beschlossen. Der Bebau-
ungsplan wurde im  sog. verein-
fachten Verfahren geändert. Dies
wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) bekanntge-
macht.Des weiteren wurde die Ge-
staltungssatzung zu diesem Be-
bauungsplan gem. § 88 Landes-
bauordnung beschlossen. Dieser
Beschluss wird hiermit ebenfalls
bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan, bestehend
aus der Planzeichnung und den
schriftlichen Festsetzungen
sowie der Begründung, können bei
der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler a.Tr., Messplatz 1, Bau-
abteilung, Zimmer 137, 76855
Annweiler a.Tr., während den übli-
chen Dienststunden eingesehen
werden, über den Inhalt des Be-
bauungsplanes wird auf Verlangen
Auskunft erteilt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
der Bebauungsplan gemäß § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.
Das Plangebiet ist in dem beilie-
genden Kartenausschnitt, welcher
Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, mit einer gestrichelten
Linie umgrenzt.
Hinweis:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2 BauGB über die
Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche nach den
§§ 39 bis 43 BauGB und des § 44
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
der Entschädigungsansprüche bei
nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen.
Eine Verletzung der im § 214 Abs.
1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,
eine beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis
des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes (§ 214
Abs. 2 BauGB) sowie beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs
(§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB), sind
gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb
von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenü-
ber der Gemeinde geltend ge-

macht werden. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen soll, dar-
zulegen.
Darüber hinaus wird auf die Rege-
lungen nach § 88 Abs. 1 bis 4 der
Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz vom 24.11.1998 (GVBl. S.
365), in der derzeit gültigen Fas-
sung, hingewiesen.
Des weiteren wird nach § 24 Abs.
6, Satz 4 der Gemeindeordnung
für Rheinland-Pfalz (GemO) auf
folgendes hingewiesen:
Sollte die Satzung unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO oder auf-
grund  der GemO zustande ge-
kommen sein, gilt sie ein Jahr nach
der Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Fristen die Aufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften
gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung, Messplatz 1, 76855
Annweiler a.Tr. unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so
kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend
machen.
Wernersberg, den 22. Juli 2009
Heller
Ortsbürgermeister

Anlage zur Bekanntmachung
der Ortsgemeinde Wernersberg
Betr.: Bebauungsplan "Bei der Ka-
pelle" 2. Änderung gem. § 13
BauGB
- unmaßstäblicher Auszug aus der
Flurkarte der Ortsgemeinde Wer-
nersberg

Darstellung des Geltungsbereiches: ---------------
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Vorträge und Kurse der
Volkshochschule Annweiler am Trifels

Eine Einrichtung der
Verbandsgemeinde Annweiler

Telefon: 06346 - 301-217

Herbstsemester 2009
Mach mit, bleib fit! Lebenslanges lernen!

Vorträge
A 201 Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Lorenz Spall, Notar, Dr. med. Christoph Wiegering, Internist,
Dienstag, 27.10.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 
A 202 Erben und vererben - das Gesetz wird's schon richten - 
dachten Sie! 
Lorenz Spall, Notar, 
Dienstag, 24.11.2009, 19.00 Uhr, 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
A 205 Was können Implantate heute leisten? Sie sind die
beste Lösung für fehlende Zähne!
Dr. med. dent. Manfred Runck, Zahnarzt,
Montag, 09.11.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal der
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
A 206 Unter Lebenden schenkt sich's besser.
Vererben oder verschenken? Grundzüge einer 
sachgerechten Nachlassplanung
Lorenz Spall, Notar, 
Dienstag, 26.01.2010, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratsaal der 
Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €

Politik - Gesellschaft - Umwelt
Einführung in schamanisches Reisen
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
P 210 Dienstag 25.08.2009, 19.30 Uhr, 12 €, 1 Termin
P 211 Donnerstag 08.10.2009, 19.30 Uhr, 12 €, 1 Termin
P 212 Dienstag 24.11.2009, 19.30 Uhr, 12 €, 1 Termin
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Bedeutung und Heilungsmöglichkeit unserer
inneren Schildfamilie 
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
P 214 Dienstag,  01.09.2009, 19.30 Uhr, 10 €, 1 Termin
P 215 Mittwoch, 07.10.2009, 19.30 Uhr, 10 €, 1 Termin
P 216 Dienstag,  01.12.2009, 19.30 Uhr, 10 €, 1 Termin
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
P 250 "Starke Eltern - Starke Kinder" 
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 28.10.2009, 19.30 - 21.30 Uhr, Wernersberg, Gemeindehaus,
62 €, (82 € Kleingruppe), 10 Termine
P 251 Hausaufgaben - helfen, aber wie?
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 07.10.2009, 19.30 - 21.45 Uhr, Annweiler, 
Realschule, 15 €, 1 Termin
P 252 Trotzalter: Ich will!
Birgit Jäger-Schmenger, Dipl. Sozialpädagogin,
Mittwoch, 30.09.2009, 19.30 - 21.45 Uhr, Annweiler, 
Realschule, 15 €, 1 Termin

Junge VHS
C 292 Internetführerschein für 8 - 10jährige
Raphael Stoll, Grundschullehrer, 
Mittwoch, 28.10.2009, 16-17.30 Uhr, Annweiler, Realschule, 40 €, 
zzgl. 7 € Materialkosten, 7 Termine
C 293 Computerführerschein für 8 - 10jährige
Raphael Stoll, Grundschullehrer, 
Dienstag, 27.10.2009, 16-17.30 Uhr, Annweiler, Realschule, 40 €, 
zzgl. 10 € Materialkosten, 7 Termine
K 251 Das Bilderbuch der Farben - für 7 - 10jährige
Regina Baas, Erzieherin, 
Donnerstag, 17.09.2009, 16.30-18.00 Uhr, Annweiler, Grundschule, 
45 €, zzgl. ca. 7 € Materialkosten, 8 Termine
T 229 Kreativer Tanz für Kinder für 4 - 6jährige
Petra Seeber, Erzieherin, 
Freitag, 18.09.2009, 16.15 - 17.15 Uhr, Annweiler, Realschule, 32 €,
10 Termine

Kultur und Gestalten
K 215 Schmuck aus selbst hergestellten Filzperlen
Susanne Daum, Dorothea Ruppert
1. Termin Montag, 05.10.2009, 19.00 - 23.00 Uhr
2. Termin Montag, 26.10.2009, 19.00 - 23.00 Uhr
Annweiler, Grundschule, 28 € (ab 8 Teilnehmer),
36 €, (Kleingruppe), zzgl. ca. 25 € Materialkosten, 2 Termine
K 216 Edle Weihnachtssterne mit Swarovski- und Glasperlen
Susanne Daum, 
Montag, 16.11.2009, 19.00 - 23.00 Uhr, Grundschule Annweiler, 

18,00 €, 1 Termin
K 218 Zeichnen und Malen
Brunhilde Mroszewski, 
Donnerstag, 17.09.2009, 18.30-20.45 Uhr, 
Annweiler, Realschule, 
96 €, (Kleingruppe), zzgl. Material 10 Termine
K 220 Acryl-Malerei: Besondere Struktureffekte
Annemarie Wüst, 
Dienstag, 27.10.2009, 18.30 - 20.45 Uhr, Annweiler,
Burgenring, 45 €, 5 Termine
K 221 Plastisches Gestalten mit Ton - ein Toner-
fahrungskurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene -
Margarita Wiegering,
Montag, 21.09.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 49 €, zzgl. Materialkosten, 65 € (Klein-
gruppe), 5 Termine
E-Gitarre spielen für Anfänger ab 12 Jahren
Michael Becker
M 252 Donnerstag, 27.08.2009, 16.00 - 16.30 Uhr 
(1-3 Personen)
M 253 Donnerstag, 27.08.2009, 16.35 - 17.05 Uhr 
(1-3 Personen)
M 254 Donnerstag, 27.08.2009, 17.10 - 17.40 Uhr 
(1-3 Personen)
M 255 Donnerstag, 27.08.2009, 17.45 - 18.15 Uhr 
(1-3 Personen)
M 256 Freitag, 28.08.2009, 14.30 - 15.30 Uhr
(1-3 Personen)
M 257 Freitag, 28.08.2009, 15.40 - 16.40 Uhr
(1-3 Personen)
M 258 Freitag, 28.08.2009, 16.50 - 17.50 Uhr
(1-3 Personen)
Annweiler, Realschule, 180 €, 15 Zeitstunden,
15 Termine
M 259 Gitarre für Anfänger -Notenkenntnisse
nicht erforderlich -
Michael Becker,
Freitag, 28.08.2009, 18.30 - 19.30 Uhr
M 262 / M 263 / M 265 Akkordeon-Unterricht
Walter Halde,
Donnerstag 19.00 - 19.45 Uhr
Annweiler, Rathaus, Hauptstraße 20, pro Kurs 70 €, 
15 Termine, keine Ermäßigung
M 264 Akkordeonorchester
Walter Halde, 
dienstags, 19.00 - 21.00 Uhr, Annweiler, Rathaus, 
Hauptstraße 20, 15 Termine, gebührenfrei
N 210 Zuschneiden und Nähen - Grund- und 
Aufbaukurs - 
Dagmar Palluch, Damenschneidergesellin,
Montag, 26.10.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler, 
Realschule,  90 €, (Kleingruppe), 7 Termine

Arbeit und Beruf
C 261 EDV/Computer-Orientierung ohne Eile 
Zielgruppe: Anfänger/Innen, auch für Senioren ohne 
Vorkenntnisse geeignet.
Stefan Hoffmann, Informatik-Betriebswirt VWA,
Dienstag, 29.09.2009, 19.15 - 21.30 Uhr, Annweiler, 
Realschule, 
100 €, zzgl. evtl. 15 € Lehrbuch, 145 € (Kleingrup-
pe), 10 Termine 
C 264 Elektronische Steuererklärung mit Elster-
Formular
Raimund Mackiw, LBU-Beratungsstellenleiter, 
Montag, 14.09.2009, 19-21.15 Uhr, Annweiler, Real-
schule,  58 €, (Kleingruppe), 4 Termine
C 265 Steuererklärung 2008 und 2009 - Ein Weg-
weiser bei der
Anfertigung der eigenen Steuererklärung unter Aus-
nutzung aller Möglichkeiten - 
Raimund Mackiw, LBU-Beratungsstellenleiter,
Montag, 26.10.2009, 19.00 - 21.15 Uhr, Annweiler,
Realschule,  58 €, (Kleingruppe), 4 Termine
C 266 Excel Grund- und Aufbaukurs, Intensiv-Trai-
ning
Stefan Hoffmann, Dipl. Informatik Betriebswirt VWA,
Mittwoch, 30.09.2009, 19.15 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule,  116 €, (Kleingruppe), evtl. zzgl. 15 €
Lehrbuch, 8 Termine
C 284   3 - 2 - 1- meins - eBay für Anfänger
Romy Schwarz, 
Dienstag, 10.11.2009, 19.00 - 21.15 Uhr, Annweiler,
Hauptschule,  15 €, 1 Termine
Gesundheit
A 205 Was können Implantate heute leisten? 
Sie sind die beste Lösung für fehlende Zähne!

Dr. med. dent. Manfred Runck, Zahnarzt,
Montag, 09.11.2009, 19.00 Uhr, Annweiler, Ratssaal
der Verbandsgemeindeverwaltung, Messplatz 1, 3 €
G 210 Rückenfit und Entspannung
Jérome Lebailly, 
donnerstags, 18.00 - 19.30 Uhr, Rinnthal, Bürger-
haus, 72 €, 12 Termine, Einstieg jederzeit möglich
G 212 Mit Power in den Tag - Energievoll leben -
Regina Brachat-Schwab, Ergotherapeutin,
Freitag, 30.10.2009, 9.30 -10.30 Uhr, Annweiler,
DRK-Haus, Südring, 28 €, 6 Termine
Yoga am Abend - dem Alltag eine Pause gönnen -
Brigitte Burkhardt, Yogalehrerin
G 219 Montag, 31.08.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, 
Rinnthal
G 220 Montag, 31.08.2009 20.15 - 21.45 Uhr, 
Rinnthal, 62 €, 12 Termine
G 223 Dienstag, 01.09.209, 20.15 - 21.45 Uhr, Silz
62 €, 12 Termine
G 225 Donnerstag, 17.09.2009, 19.15 - 20.45 Uhr, 
Ramberg, 60, 10 Termine
G 227 Yoga am Vormittag
Heike Heinz, Yogalehrerin,
Mittwoch, 26.08.2009, 9.30 - 11.00 Uhr,
Annweiler, VR Bank, Messplatz 16, 75 €, 15 Termine
G 229 Tai Ji Quan - chinesische Bewegungskunst
Stefan Pätz, Dipl. Pädagoge, 
jeden Montag, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Real-
schule, 80 €, 12 Termine
Gesundheits-Karate, Traditionelles Karate/Allge-
meine Fitness/
Bauch-Beine-Po/Selbstverteidigung/Yoga/Aku-
pressur/
Tai Chi Chuan/Reiki, Klaus Weber, Karate-Ge-
sundheitstrainer
G 230 Dienstag, 15.09.2009, 19.00-20.30 Uhr, 
8-13 Jahre
G 231 Mittwoch, 16.09.2009, 19.45 - 20.45 Uhr,
ab 14 Jahren
Annweiler, Realschule, 38 €, 10 Termine, 50 €
(Kleingruppe)
G 232 Klangschalen-Schnupperabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Dienstag, 25.08.2009, 19.30 Uhr, 12 €, 1 Termin,
Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Klangmeditationsabend
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
G 233 Donnerstag, 27.08.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
G 234 Donnerstag, 01.10.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
G 235 Donnerstag, 03.12.2009, 19.30 - 20.30 Uhr
7 €, jeweils 1 Termin, Annweiler, Energie-Oase,
Flitschberg 4
G 236 Klangreise mit Klangschalen für Kinder von
6 - 11 Jahren
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Freitag, 02.10.2009, 16.00 - 17.00 Uhr, 14 €, 
1 Termin, Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
Bedeutung und Behandlung unserer Chakren
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
G 237 Dienstag, 08.09.2009, 19.30 - 21.00 Uhr
G 238 Donnerstag, 12.11.2009, 19.30 - 21.00 Uhr
12 €, 1 Termin, Annweiler, Energie-Oase,
Flitschberg 4
G 239 Progressive Muskelentspannung
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Donnerstag, 03.09.2009, 19.30 - 20.30 Uhr, 21 €,
3 Termine, Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
G 240 Gesunde Füße - gesunder Körper
Tipps und Übungen rund um Fußprobleme
Ursula Schaefer, Physiotherapeutin
Dienstag, 03.11.2009, 19.30 - 20.30 Uhr, 14 €, 2 Ter-
mine, Annweiler, Energie-Oase, Flitschberg 4
G 241 Schlank im Schlaf mit Rezepten von
Johann Lafer
Das Programm von Dr. med. Pape u.a. beruht auf den
Säulen der Insulin-Trennkost und dem Bewegen im
Rhythmus der Bio-Uhr.
Mitzubringen: Buch Johann Lafer und Dr. med. Detlef
Pape: Lafer nimmt ab, Verlag Gräfe & Unzer, 19,90 €
Dr. Birgit Milbach, Mittwoch, 02.09.2009, 18.30 -
20.00 Uhr, Annweiler, Realschule, 40 €, 6 Termine.
Pilates mit Vorkenntnissen 
Karina Brachat, Physiotherapeutin, Präventionstrai-
nerin
G 250 Montag, 28.9.2009,   9.30 - 10.30 Uhr
G 252 Montag, 28.9.2009, 17.15 - 18.15 Uhr
G 253 Montag, 28.9.2009, 18.30 - 19.30 Uhr
Annweiler, DRK-Haus, Südring 52, 48 €, 10 Termine
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Landau. Ein Angehöriger er-
krankt plötzlich und ist auf Hilfe
angewiesen. Die eigene berufliche
Tätigkeit bringt nicht mehr die
persönliche Erfüllung und es ste-
hen Veränderungen an.
Zwei mögliche Szenarien, die bei
vielen Menschen das Interesse an
einer Qualifizierung im sozial-
pflegerischen Bereich wecken kön-
nen. Die Malteser bieten im Zeit-
raum vom 31. August 2009 bis 07.
Dezember 2009 im Pfarrheim Hei-
lig Kreuz, Augustinergasse 1 in
Landau eine Ausbildung zur Pfle-
gehelferin bzw. zum Pflegehelfer
an. Der Unterricht findet montags
und donnerstags in der Zeit von
19:00 bis 22:00 Uhr statt.
In 120 Unterrichtsstunden wer-
den grundlegende Kenntnisse in
Anatomie und Physiologie sowie

in Gesundheits- und Krankheits-
lehre vermittelt. Außerdem erhal-
ten die zukünftigen Pflegehelfer
Fertigkeiten in der Grundpflege,
wie Waschen, Baden, Ankleiden,
Betten oder Lagern eines Patien-
ten. Die theoretischen Einheiten
werden abgerundet durch ein
14-tägiges Praktikum in einem
Krankenhaus oder Altenpflege-
heim sowie einer Ausbildung in
Erster Hilfe. Der Kurs erleichtert
die Pflege der Angehörigen zu
Hause und befähigt die Teilneh-
mer, examiniertes Personal in So-
zialstationen und Krankenhäu-
sern zu unterstützen.
Nähere Informationen und An-
meldung bei Sabine Wüst unter
06232/6778-14, unter www.mal-
teser-speyer.de bzw. per Email: Sa-
bine.Wuest@maltanet.de.

Dahn. Der "Gute Wille" einen An-
gehörigen zu Hause zu versorgen
ist oft nicht ausreichend.
Krankheitsbilder, wie Alzheimer,
Schlaganfall mit Lähmungen, De-
pressionen und vieles mehr er-
schweren oftmals die Pflege.
Als pflegender Angehöriger stößt
man dann schnell auf seine psy-
chischen und physischen Belas-
tungsgrenzen.
Um Sie bei diesen schweren Aufga-
ben zu unterstützen, möchten wir
Sie zu dem Kurs "Hilfe für pflegen-
de Angehörige" einladen.
Der Kurs beginnt, voraussichtlich
am Mittwoch dem 25.08. 09 um
18:30Uhr in den Räumen der Sozi-
alstation Dahn. In 9 Doppelstun-
den, jeweils Mittwochs, erlernen
die Teilnehmer Hebetechniken,
den Einsatz von Hilfsmitteln, die

Vermeidung von Folgeerkrankun-
gen, Wissenswertes über die Er-
nährung, Hygiene, Medikamen-
teneinnahme Entlastungsmöglich-
keiten, Leistungen der Pflegeversi-
cherung und vieles mehr.
Teilnehmen kann, wer schon je-
manden betreut, es in naher Zu-
kunft tun wird oder sich für die
Zukunft vorbereiten will.
Die Kursgebühren werden von der
DAK - Pflegekasse übernommen
und sind somit für Sie kostenlos.
Anmeldungen für den Kurs unter
Wasgau - Sozialstation, Schulstra-
ße 11; Tel. 06391-910120 oder
sylvia.thoss@wasgau-sozialstati-
on.de
Die Teilnehmerzahl beschränkt
sich auf maximal 14 Personen,
Mindestteilnehmeranzahl 8 Perso-
nen.

Annweiler. Der Jahresausflug des
Obst- und Gartenbauvereins führt
zu den Römerausgrabungen in
Schwazenacker. Geführt werden
die Teilnehmer durch Vereinsmit-
glied Herrn Schmidt. Anschlie-
ßend werden die Schlossberghöh-
len besichtigt. Zur Mittagszeit gibt
es die Möglichkeit zur Einkehr in
Homburg. Am Nachmittag geht‘s
zum Kloster Hornbach.
Abfahrt ist am 05.09.2009 um 8

Uhr an der alten Post in Annwei-
ler.
Für diese Tagesfahrt wird um An-
meldung bis 23.08.2009 und Ein-
zahlung des Fahrpreises inkl. der
Eintrittsgelder von insgesamt 10
Euro auf das Konto des Obst- und
Gartenbauverein Annweiler Nr.
10065290 bei der Sparkasse SÜW
BLZ 548 500 10 gebeten.
Für Nichtmitglieder wird ein Bei-
trag von 18 Euro erhoben.

Annweiler. Der Fanfarenzug der
Stadt Annweiler am Trifels ist am
Wochenenden an allen Tagen im
Einsatz: Der Freitagabend beinhal-
tet die Proben für Anfänger um 19
Uhr, sowie um 20 Uhr für die akti-
ven Trommler und Bläser im Ge-
meindehaus Herrenteich.
Am Samstag, 1. August 2009 tref-
fen sich die Herolde um 18.15 Uhr
vor den Stadtwerken in der Ho-

henstaufenstraße, zur Abfahrt
zum Geburtstagsständchen.
Am Sonntag, 2. August 2009 neh-
men die Trifelsherolde am diesjäh-
rigen Treffen der Sektion West des
Verbandes Südwestdeutscher Fan-
farenzüge in Landau-Nußdorf teil.
Die Probe für das Gemeinschafts-
spiel beginnt um 9 Uhr in Nuß-
dorf. Treffpunkt in Annweiler ist
um 8.30 Uhr an den Stadtwerken.

Kurs für Angehörige

Zu Hause pflegen

Obst- und Gartenbauverein

Trifelsherolde im Einsatz

Ausbildung zur Pflegehilfe

6550283_40_425

Bodyforming - Bauch, Beine, Po -
G 254 Mittwoch, 26.08.2009, 19.00 - 20.00 Uhr, 
Julia Feierabend, Sport- und Gymnastiklehrerin
Annweiler, Grundschulturnhalle, 55 €, 15 Termine, 
G 255 Donnerstag, 27.08.2009, 19.00 - 20.00 Uhr,
Silvia Ponte, Fitnesstrainerin
Silz, Bürgerhaus, 62 €, 15 Termine
Einstieg in laufende Kurse jederzeit möglich
Tennis für Alle - Gruppentraining -
Gesonderte Absprache für Termine ist möglich.
Tennishalle Annweiler- Bindersbach.
Die Kurse umfassen jeweils 5 Termine. Kursgebühr
45,00 €
Fasten für mehr Lebensfreude
Leitung: Doris Schwartz, Fastenleiterin (dfa), Barba-
rossastr. 5,  76855 Annweiler, (Tel. 06346-7074)
G 281 Samstag, 07.11.2009, 18.00 - 20.00 Uhr, 
90 €, 6 Termine
G 282 Samstag, 21.11.2009, 18.00 - 20.00 Uhr, 
90 €, 6 Termine
Beweglich bleiben -  ein Leben lang, eine Atem-
und Bewegungsschule
Beweglicher werden, beweglich sein, beweglich blei-
ben. Oft verspannen sich Menschen beim Bewe-
gungstraining, wenn Schwierigkeiten beim Bewe-
gungsablauf durch vermehrten Kraftaufwand und
größere Willensanstrengung kompensiert werden
nach dem Motto: Mehr bringt mehr. In diesem Kurs
wagen wir den Weg zurück und lernen die Geheim-
nisse natürlicher Bewegungskoordination, umfassen-
de Beweglichkeit und Ökonomie der Bewegung in
Verbindung mit dem Atem kennen.
Das sind Prozesse, die wieder zu entdecken sind,
damit sich auch ein besseres Körperbewusstsein in
Harmonie mit Geist  und Seele einstellen kann.
Doris Schwartz, Atempädagogin
G 287 Neuer Kurs: dienstags, 9-10 Uhr für Frauen 
ab 60plus
G 288 donnerstags, 9-10 Uhr
G 289 donnerstags, 19-20 Uhr
Der Einstieg in bereits laufende Kurse ist jederzeit
möglich.
Annweiler, Barbarossastr. 5, Telefon 06346/7074
5 € pro Zeitstunde
Leitung: Doris Schwartz, Atempädagogin, Barbaros-
sastr. 5,  76855 Annweiler, (Tel. 06346-7074)
H 212 Kochen für Männer! Tipps und Kniffe vom
Profi
Alfons Hümmert, Küchenmeister
Mittwoch, 28.10.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Annweiler,
Realschule, 
45 €, zzgl. Zutatenumlage, 5 Termine, 5 €
pro Zeitstunde
Tennis für Alle - Gruppentraining  ab 3 Personen
Gesonderte Absprache für Termine ist möglich.
Tennishalle Annweiler- Bindersbach.
Die Kurse umfassen jeweils 5 Termine.
Kursgebühr 45,00 €

Sprachen
Die Gebühren richten sich nach der Teilnehmerzahl.
Begründet sind auch im Einzelfall abweichende Ge-
bühren möglich. Die Geschäftsstelle informiert Sie
darüber.

Unterrichtsstunden 20 24 30
€ bei 12 TN und mehr 35,50  42,50 53,00
€ bei   8 - 11 TN 48,50 58,00 72,50
€ bei   7 TN 55,50   66,50     83,00
€ bei   6 TN 64,70   77,60    97,00
€ bei   5 TN 77,60   92,80   116,00

S 217 Deutsch als Fremdsprache für Anfänger mit
Vorkenntnissen,
Margareth Wiedmann, Gymnasiallehrerin, 
Donnerstag, 03.09.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, 
Annweiler, Realschule
S 220 English "50+" für Teilnehmende  mit geringen 
Vorkenntnissen
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 17.30 - 18.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 222 English for Advanced 
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 224 Englisch für leicht Fortgeschrittene
Elke Wagner, Lehrerin
montags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 228 English for Advanced

Elke Wagner, Lehrerin
dienstags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 230 Französisch für Anfänger am Vormittag
Laurence Wendland
Donnerstag, 24.09.2009, 10.00 - 11.30 Uhr, Albers-
weiler, Grundschule
S 231 Französisch für Teilnehmende mit geringen
Vorkenntnissen
Laurence Wendland
Donnerstag, 10.09.200918.30 - 20.00 Uhr, 
Annweiler, Realschule
S 232 Französisch Conversation
Genevieve Schneiders
montags, 18.15 - 19.45 Uhr, Annweiler, Realschule
234 Französisch für Anfänger 
Peter Wettig, Lehrer
Dienstag, 22.09.2009, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, 
Realschule
S 237 Französisch mit Vorkenntnissen
Claude Laurent
dienstags, 9.00 - 10.30 Uhr, Albersweiler, 
Grundschule
S 239 Französisch am Vormittag 
Laurence Wendland
Dienstag, 08.09.2009 - 11.00 Uhr, Wernersberg, 
Gemeindehaus
S 241 Italienisch für Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
montags, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 242 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
montags, 20.00 - 21.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 243 Italienisch Konversation
Birgit Strehlitz-Runck
dienstags, 19.00 - 20.30 Uhr, Annweiler, Realschule
S 244 Italienisch für leicht Fortgeschrittene
Birgit Strehlitz-Runck
mittwochs, 18.30 - 20.00 Uhr, Annweiler, Realschule
S 250 Spanisch für Anfänger mit geringen 
Vorkenntnissen
Lucia Yong de Siebeneicher
Mittwoch, 16.09.2009, 18.00 - 19.30 Uhr, Annweiler, 
Realschule

Alle Vorträge und Kurse können bei entsprechen-
der Teilnehmerzahl in Annweiler 
oder in den Gemeinden stattfinden. Bitte melden
Sie sich rechtzeitig an und fragen 
Sie in der VHS-Geschäftsstelle auch nach weite-
ren Vorträgen und Kursen.
Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Wünsche mit,
wir informieren und beraten Sie gerne.

Anmeldung und Information:
Volkshochschule Annweiler am Trifels,
Messplatz 1
Telefon: 06346-301-217
Homepage: www.vhs-annweiler.de
Email: info@vhs-annweiler.de
Geschäftszeiten:
Montag von 8.30 - 12.00 Uhr + 14.00 - 17.30 Uhr,
Dienstag und Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr,
Freitag von 8.30 - 12.30 Uhr, donnerstags ist die
Geschäftsstelle geschlossen

Ende des
amtlichen Teils

Mit einer Anzeige im

TRIFELS KURIER
finden alte Schätze
neue Besitzer!

Telefon:
06346/965965
oder 965966
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